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Mitteilungen/
Verschiedenes

• Tourenprogramm-Änderung
Sulegg (Senioren). Diese Wanderung wird
statt am 12./13. Juni am Sa/So 26./27.
Juni 1999 durchgeführt. Besprechung am
18. Juni im Clublokal.

Der Leiter: Fritz Gurtner

• Klettern im Solothurner Jura
und das neue generelle
Fahrverbot im Wald

An einem schönen, milden Herbstsonntag
fuhren wir zu zweit mit dem Personenwagen

zum Parkplatz «Kiesgrube» oberhalb

Rüttenen. Wir wollten noch einmal am
Eulengrat klettern, bevor die kalten Tage
hereinbrechen würden. Beim Beginn des
Waldsträsschens, kurz nach Falleren, fiel
uns ein Fahrverbot-Schild auf. Wir schenkten

ihm jedoch keine Beachtung, da wir
schon des öftern diesen Weg zur Hinfahrt
benutzt hatten. Auf dem steilen Wegstück
kurz nach dem Forsthaus kam unseine Frau
in Begleitung eines Hundes entgegen. Sie
ging uns nicht aus dem Weg - wir mussten
deshalb anhalten. Mit sehr bestimmten,
aber auch höflichen Worten erklärte sie uns
ein neues Fahrverbot:
«Gemäss der neuen eidgenössischen und
kantonalen Waldgesetzgebung ist das
Befahren von Wald und Waldstrassen mit
Motorfahrzeugen grundsätzlich verboten.
Ausnahmen Das Fahrverbot gilt auch
ohne entsprechende Signalisation.»
Die wirklich freundliche Art und Weise, wie
uns die Forstwartin auf diese neue Regelung

aufmerksam machte, liess uns sofort
und ohne Groll umkehren. Unten, vor der
Einfahrt zum Wald, auf dem Weg rechts
vom Bach (d.h. in Fliessrichtung des Baches
links), werden nämlich die parkierten Autos
geduldet. Der Weg zu Fuss verlängert sich
deswegen lediglich um 20 Minuten. PS: Bitte

den Parkplatz des Restaurants «Falleren»
nicht benützen.
Als wir von unserer Klettertour zurückkamen,

begegneten wir der Forstwartin
erneut. Es entstand noch einmal ein gutes

24

Gespräch rund um das Fahrverbot, den
Wald und das Bekanntmachen des neuen
Verbotes. Dabei kam mir der Gedanke dieses

Beitrages in den Clubnachrichten...
Ich bitte alle, sich an das Verbot zu halten.

Thomas Benkler

• Hüttenbelegungen
Niederhornhütte: Sa/So 17./18. April 1999
besetzt.

Greti Schoepke, Hüttenchefin

Chalet «Teufi», Grindelwald:

2.-5. April:
1./2. August:
6./7. November:
11./12. Dezember:
30. Dezember bis
2. Januar 2000:

besetzt

besetzt
besetzt

besetzt

für Frauengruppe
reserviert

Bitte frühzeitig reservieren!

Reservationen an:
Liliane Lehmann, Stauffacherstrasse 28,
3014 Bern, Tel. 031 332 42 16,
8.00-9.00 Uhr und 18.00-20.00 Uhr,
oder Tel. und Fax 041 495 18 69 (Blum)

• Gauli-, Windegg- und
Trifthütte an der BEA
vom 24. April bis 3. Mai

Siehe Bericht Seite 28

Für Schuhe und Sport
das grösste Angebot

BERGER
KONOLFINGEN Tel. 031 791 06 53

Hauptgeschäft
Montag geschlossen

Thunstrasse 7

Montag ab 13.30 Uhr offen
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